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Fax Email 

 1.gsm@schuetzengau-passau.de 
 
 
    
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Name Datum 

 1. GSM Herr René Wiedenbein 26.04.25 
Betreff: Wichtige Informationen für alle Teilnehmer 
 

• Die Zugaufstellung ist verbindlich und zwingend einzuhalten (dies ist vor allen 
Dingen für die Begrüßung der Vereine beim Vorbeimarsch an der Ehrentribüne 
wichtig) 

• Spätestens um 10:30 Uhr muss der gesamte Zug in der angegebenen Reihenfolge 
komplett aufgestellt sein 

• Zug 1 sind die Stadtkapelle Passau und alle Ehrengäste 
• Waffen sind verboten!!! 
• für jeden Zug wird vom 1. Verein (gekennzeichnet mit 1) ein Zugführer gestellt – der 
Zugführer ist vor allem für das Tempo verantwortlich (Abständ zum vorausgehenden 
Zug maximal 15 Meter 

• Die Musikkapellen (gekennzeichnet mit 0) stellen ebenfalls das Einhalten der 
Abstände (max. 15 Meter zum vorausgehenden Verein) sicher 

• Während des Festzuges besteht Alkoholverbot 
• Die vorgegebene Marschroute ist zwingend einzuhalten 
• Der Busfahrplan ist angefügt (betrifft die Fahrten vor dem Festzug von Kohlbruck in 

die Altstadt) 
• Nach dem Festzug stehen ebenfalls ausreichend kostenlose Busse für die Fahrt zum 

Festgelände Kohlbruck bereit 
• Die Auflage für die Pferdegespanne anbei sind zwingend einzuhalten 
• Der Parkplatz beim Kaufland steht nicht zur Verfügung (bitte die ausgeschilderten 

Regelungen beachten!) 
• Parkplätze für Busse bitte beim Gau anfragen und anmelden 
• Es gibt keine Maidultkrüge 
• Die reservierten Plätze im Dultstadl sind personalisiert gemäß der Reservierung (dies 

ist zwingend einzuhalten – Infos beim Festbüro und den Infotafeln) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
René Wiedenbein 
1. Gauschützenmeister erreichbar am Festzugtag unter 0160 250969 5 

Schützengau Passau Stadt u. Land, Passauer Str. 6, 94104 Tittling 
 
 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 
Maidultfestzug 2025 am 04. Mai 2025 



 

Auflagen zum Trachten- und Schützenumzug Passau; 
teilnehmende Kutschen und Pferdegespanne 
 
Auflagen für Tiere: 
 
� Es sind nur Tiere für die Teilnahme zulässig, die aufgrund ihres gesundheitlichen und 
charakterlichen Zustandes in der Lage sind, an der Veranstaltung teilzunehmen. Sie müssen an den 
Umgang und den Kontakt mit größeren Menschenansammlungen und ggf. mit Fahrzeugen gewohnt 
sein bzw. für dort zu erwartende Ereignisse (Lärm, Geräuschkulisse, Musik, Verkleidungen, etc.) 
geeignet sein. 
 
� Die Ausstattung und Ausrüstung (z. B. Zaumzeug, Sattel, etc.) muss so beschaffen sein, dass der 
Reiter/Führer dauerhaft die Kontrolle über das Tier sicherstellen kann. 
 
� Der Hufschutz (z. B. Beschlag, Hufschuhe, etc.) ist dem Straßenzustand und der 
Straßenbeschaffenheit sowie den Witterungsverhältnissen so anzupassen, dass eine gute 
Trittsicherheit gegeben ist und möglichst keine Rutschgefahr besteht. 
 
� Ebenfalls ist bei schlechter Witterung pro Pferd eine Begleitperson zu stellen. 
Auflagen für Gespanne, Wägen, Kutschen u. Ä.: 
 
� Die Wägen, Kutschen u. Ä. sind mit funktionsfähigen Bremseinrichtungen auszustatten, die vom 
Führer/Fahrer oder einer Begleitperson bedient werden können. 
 
� Gespanne mit Wägen, Kutschen u. Ä. dürfen nur mit dafür geeigneten Personen fahren, die dann 
dauerhaft die Lenk- und Bremsvorrichtungen (ggf. mit Begleitperson) bedienen können. 
 
� Gespanne dürfen nur an den markierten Stellen ein- und ausgegliedert werden 
 

 



 

 


